
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reader zum Fachtag am 06.05.2014 

„Kinder und Jugendliche als besondere Zielgruppe der Opferberatung“ 

 

 

 

 

 



 



Programm 

 

 

10.00 - 10.30 Uhr  Begrüßung  

 

10.30 – 11.00 Uhr  Vom Opfer zum Täter zum Opfer 

    Torsten Löffler 

 

11.00 – 12.30 Uhr  Welche „Hilfe“ wollen Kinder und Jugendliche,   

    welche nicht? 

    Carsten Wittorf 

 

     Mittagspause 

 

13:30 – 14.00 Uhr  Onlineber@tung als neue Methode 

    Sandra Bannert  

 

14.00 – 14:30 Uhr  „Trigger“ Kurzfilm  

 

14:30 – 15.30 Uhr  Podiumsdiskussion mit Referenten und Gästen 

  



„Vom Täter zum Opfer“ 

 
 
 
Vortrag der Jugendgerichtshilfe im Rahmen des Facht ags „Kinder und 
Jugendliche als besondere Zielgruppe der Opferberat ung“ der Opferhilfe 
Sachsen e.V. 
 
 
 

 
 
 

Kontakt : 
Torsten Löffler  
M.A. Erziehungswissenschaft/Soziologie 
Stadt Leipzig  
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Abt. Hoheitliche Jugendhilfe - SG Jugendgerichtshilfe 
Torsten.Loeffler@leipzig.de 
 
 
 
 
  



1. Die Arbeit der Jugendgerichtshilfe 
 

• § 52 SGB VIII legt die Mitwirkung der Jugendhilfe in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz fest (rechtliche Grundlage) 
→ daraus ergibt sich ein Rechtsanspruch für Jugendliche und Heranwachsende auf 
die Unterstützung der Jugendhilfe in Strafverfahren 

•  der inhaltliche Auftrag der Jugendgerichtshilfe ergibt aus § 38 JGG 
 
 
2. Ablauf der Fallarbeit 
 

• Erforschung der Entwicklung des Beschuldigten im gemeinsamen Gespräch im 
Hinblick auf seine familiären Bedingungen des Aufwachsens, seinen schulischen und 
beruflichen Werdegang, seine gesundheitliche und finanzielle Situation, sein 
Freizeitverhalten usw. 

• Sozialwissenschaftliche Analyse und Auswertung der Informationen und Erstellung 
einer „Gutachtlichen Stellungsnahme “. 

• Teilnahme an Hauptverhandlung und Verlesung des Berichtes einschließlich 
Urteilsvorschlag 

• Überwachung der Urteilsauflagen. 
 
2.1 Gutachtliche Stellungsnahme 
 

• Inhalte der gutachtlichen Stellungsnahme sind, neben der Darstellung der 
persönlichen Entwicklung des Beschuldigten und der Auswertung dieser 
Informationen Aussagen zu einer Sozial- und Kriminalprognose sowie ein 
Entscheidungsvorschlag für die Beendigung des Verfahrens (Urteilsvorschlag) 

o Sozialprognose: Beurteilung der Bemühungen des Beschuldigten seine 
sozialen Beziehungen, die Schule, die Arbeit oder Freizeit zu regeln 

o Kriminalprognose: Beurteilung inwieweit „Schädliche Neigungen “1 vorhanden 
sind. 

o Entscheidungsvorschlag über die Beendigung des Verfahrens 
(Urteilsvorschlag), wobei sich die Rechtsfolgen am Erziehungsgedanken2 
orientieren sollen 
→ bei Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) Prüfung der „strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit gemäß § 3 JGG 
→ bei Heranwachsenden (18 bis unter 21 Jahre) Prüfung ob noch 
Jugendstrafrecht gemäß § 105 JGG Anwendung finden sollte. Dazu 
Beurteilung, inwieweit die Entwicklung des Angeklagten Verzögerungen, 
sogenannte Reifedefizite  aufweist. Reifedefizite ergeben sich z. B. aus 
fehlenden Identifikationsfiguren (weibliche oder männliche Bezugspersonen) im 
Zuge des Aufwachsens, fehlendem Schul- oder Ausbildungsabschluss, Armut 
bzw. fehlende finanzielle Unabhängigkeit, physische oder psychische 
Gewalterfahrungen, usw. 

  

                                                           
1 Schädliche Neigungen bezeichnen laut Bundesgerichtshof Defizite beim Angeschuldigten, welche 
aufgrund von Mängeln in der Charakterbildung, Erziehungsdefizite oder Umwelteinflüsse verursacht 
worden sein können.vgl. BGHSt 16, 261[262] 
2 vgl. § 2, Abs. 1 JGG Ziel des Jugendstrafrechts; An wendung des allgemeinen Strafrechts 
(1) Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder 
Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter 
Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken 
auszurichten. 



3. Der Fall Holger „Vom Opfer zum Täter“ 
 
zur Straftat: 
Angeklagt wurde Holger wegen versuchten Mordes, schweren sexuellen Missbrauchs und 
Missbrauch von Kindern. 
 
zur Person : 
zur Tatzeit 14,1 Jahre und Besuch der 6. Klasse einer Förderschule 
 
zur Vorgeschichte (Holger als Opfer) : 
Holger erlebte insgesamt eine sehr defizitäre Entwicklung und wuchs in einem 
Mangelmilieu auf, welches gekennzeichnet war von sozialer Armut und innerfamiliären 
Problematiken, nicht zuletzt aufgrund der Alkoholproblematik seiner Eltern. 
Holger wurde durch seine Mutter und einen Imbissbesitzer sexuell missbraucht, seine 
Schwester vom Vater, was Holger mitbekam. 
 
zur Tat (Holger als Täter) : 
Holger missbrauchte ein 10jähriges Mädchen und brachte sie dabei fast um. 
 
Im Verfahren (Holger nach der Tat) : 
Laut Gutachter lag bei Holger eine entwicklungsbedingte Einschränkung, sowie Grenzwert zur 
Debilität vor, allerdings besaß er notwendige Tateinsicht gemäß § 3 JGG. Holgers 
Verhandlung fand bei Jugendstrafkammer beim Landgericht statt. Das Gericht verhängte eine 
Jugendstrafe von 8 Jahren. 
 
Holger im Jugendstrafvollzug (Holger als Opfer) : 
Im Strafvollzug wurde Holger von den anderen Strafgefangenen misshandelt und sexuell 
genötigt. Aus Angst vor Übergriffen lehnte er den Schulbesuch, den Aufenthalt im Freien und 
Freizeitangebote ab. Gegen die Vorkommnisse wehrte er sich nicht, da er die Auffassung 
vertrat, die Gewalt gegen ihn „verdient“ zu haben, die Taten wurden nie aufgearbeitet und 
Holger verdrängte seine Tat. Holger wurde nach 8 Jahren mit den gleichen Defiziten entlassen, 
mit denen er in die Haft kam. 
 
4. Fazit: 
Der Fall verdeutlicht, dass Täter selber in der Vergangenheit Opfer von Straftaten 
gewesen sein können. 
Fraglich bleibt, inwieweit die Tat passiert wäre, wenn Holger selbst früher Hilfe bekommen 
hätte. Deutlich zum Tragen kommt hier, wie wichtig die Arbeit der Opferhilfe ist oder in 
diesem Fall hätte sein können. 
 
 
5. Schlusswort: 
 

„Täterarbeit ist Opferschutz“ aber auch „Opferarbeit ist Opferschutz“.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Carsten Wittorf 
Erziehungswissenschaftler, Traumazentrierten Fachberater (DeGPT/BAG-TP) 
HILFE-FÜR-JUNGS e.V. - Projektkoordinator "Projekt Ambulante Hilfen" 
Tel.: 030 -- 219 65 167 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



   

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Kontakt: 
Sandra Bannert 
Dipl. Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin (FH), Online-Beraterin (DGOB) 
Opferhilfe Sachsen e.V. - Beratungsstelle Leipzig 
Tel.: 0341 / 225 43 18  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



Impressionen vom Tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir danken all denen, die uns auf unserem Weg durch fünfzehn Jahre 

Opferberatung in Leipzig begleitet haben. 

Wir danken für Ihre Unterstützung, Ihre Mitarbeit, Ihre Geduld, Ihr 

Fachwissen (dass Sie uns zur Verfügung gestellt haben) und noch so viel 

mehr… 

Wir zählen für die nächsten 15 Jahre auf Sie! 

 

 

 

Riesen und Zwerge 

 

Auch wenn uns Zuversicht und Lebensfreude manchmal so klein wie 

Zwerge vorkommen: Sie sind schlafende Riesen, die wir wecken können. 

©Jochen Mariss 

 

 

 

 

  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opferhilfe Sachsen e.V. 

Beratungsstelle Leipzig 

Kochstraße 1 in 04275 Leipzig 

Tel.: 0341 – 225 43 18 

Mail: leipzig@opferhilfe-sachsen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalpräventiver Rat der Stadt Leipzig 

Fachstelle Kriminalprävention 

Prager Straße 118 -136 in 04317 Leipzig 

Tel.: 0341 123-8843 

Mail: kpr@leipzig.de 


